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Dritte Satzung zur Änderung der 

Fachprüfungs- und Studienordnung 
für den Masterstudiengang Sustainable Resource Management 

(Nachhaltiges Ressourcenmanagement) 
an der Technischen Universität München 

 

Vom 3. November 2014 
 

 
 

Auf Grund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 58 Abs. 1 Satz 1 und Art. 61 Abs. 2 
Satz 1 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Technische Universität 
München folgende Änderungssatzung: 
 

§ 1 
 
Die Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Sustainable Resource 
Management (Nachhaltiges Ressourcenmanagement) an der Technischen Universität 
München vom 6. März 2009, zuletzt geändert durch Satzung vom 3. Mai 2011, wird wie folgt 
geändert: 

 
1. § 36 erhält folgende Fassung: 
 

„§ 36 
Qualifikationsvoraussetzungen 

 
(1) Die Qualifikation für den Masterstudiengang Sustainable Resource Management 

(Nachhaltiges Ressourcenmanagement) wird nachgewiesen durch 

1. einen an einer in- oder ausländischen Hochschule erworbenen mindestens 
sechssemestrigen qualifizierten Bachelorabschluss oder einen mindestens 
gleichwertigen Abschluss in ingenieurwissenschaftlichen, naturwissen-
schaftlichen, wirtschafts- oder sozialwissenschaftlichen Studiengängen oder 
vergleichbaren Studiengängen, 

2. adäquate Kenntnisse der englischen Sprache; hierzu ist von Studierenden, 
deren Muttersprache bzw. Ausbildungssprache nicht Englisch ist, der Nachweis 
durch einen anerkannten Sprachtest wie den „Test of English as a Foreign 
Language“ (TOEFL) (mindestens 88 Punkte), das „International English 
Language Testing System“ (IELTS) (mindestens 6,5 Punkte) oder die 
„Cambridge Main Suite of English Examinations“ zu erbringen; alternativ kann 
der Nachweis durch eine gute Note in Englisch (entsprechend mindestens 10 
von 15 Punkten) in einer inländischen Hochschulzugangsberechtigung erbracht 
werden; wurden in dem grundständigen Studiengang Prüfungen im Umfang von 
60 Credits in englischsprachigen Prüfungsmodulen erbracht, so sind hiermit 
ebenfalls adäquate Kenntnisse der englischen Sprache nachgewiesen, 

3. das Bestehen des Eignungsverfahrens gemäß Anlage 2. 
 

(2) Ein im Sinne von Abs. 1 qualifizierter Hochschulabschluss liegt vor, wenn keine 
wesentlichen Unterschiede hinsichtlich der in den wissenschaftlich orientierten 
einschlägigen, in Abs. 1 Nr. 1 genannten Bachelorstudiengängen der TUM oder einer 
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vergleichbaren Hochschule erworbenen Kompetenzen (Lernergebnissen) bestehen 
und diese den fachlichen Anforderungen des Masterstudiengangs entsprechen. 

 
(3) Über die Vergleichbarkeit des Studiengangs, über die Feststellung der speziellen 

Eignung sowie über die Anrechnung von Kompetenzen bei der Prüfung der an 
ausländischen Hochschulen erworbenen Hochschulabschlüsse entscheidet die 
Kommission zum Eignungsverfahren unter der Beachtung des Art. 63 Bayerisches 
Hochschulgesetz.“ 

 
2. Die „Anlage 2: Eignungsverfahren“ wird durch die als Anlage beigefügte „Anlage 2: 

Eignungsverfahren“ ersetzt. 
 

§ 2 
 
1Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 2Sie gilt für alle 
Studierenden, die ab dem Wintersemester 2015/2016 ihr Fachstudium an der Technischen 
Universität München aufnehmen. 
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ANLAGE 2: Eignungsverfahren 
 
Eignungsverfahren für den Masterstudiengang Sustainable Resource Management 
(Nachhaltiges Ressourcenmanagement) an der Technischen Universität München 
 
1. Zweck des Verfahrens 

1Die Qualifikation für den Masterstudiengang Sustainable Resource Management 
(Nachhaltiges Ressourcenmanagement) setzt neben den Voraussetzungen des § 36 Abs. 1 
Nrn. 1 und 2 den Nachweis der Eignung gemäß § 36 Abs. 1 Nr. 3 nach Maßgabe der 
folgenden Regelungen voraus. 2Die besonderen Qualifikationen und Fähigkeiten der 
Bewerber bzw. Bewerberinnen sollen dem Berufsfeld Nachhaltiges Ressourcenmanagement 
entsprechen. 3Einzelne Eignungsparameter sind: 

1.1 Fähigkeit zu wissenschaftlicher bzw. grundlagen- und methodenorientierter 
Arbeitsweise, 

1.2 vorhandene, für die Inhalte des Studiengangs relevante Fachkenntnisse aus dem 
Erststudium im Bereich Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, Wirtschafts-
wissenschaften und/oder Sozialwissenschaften. 
 

2. Verfahren zur Prüfung der Eignung 

2.1 Das Verfahren zur Prüfung der Eignung wird jährlich durch die Studienfakultät 
Forstwissenschaft und Ressourcenmanagement durchgeführt.  

2.2 1Die Anträge auf Zulassung zum Verfahren sind zusammen mit den Unterlagen nach 2.3.1 
bis einschließlich 2.3.5 für das Wintersemester im Online-Bewerbungsverfahren bis zum 
31. Mai an die Technische Universität München zu stellen (Ausschlussfrist). 2Unterlagen 
gemäß Nr. 2.3.1 können für das Wintersemester bis zum 15. August nachgereicht werden. 
3Zeugnis und Urkunde müssen bis fünf Wochen nach Vorlesungsbeginn nachgereicht 
werden. 

2.3 Dem Antrag sind beizufügen: 

2.3.1 ein Nachweis über einen Hochschulabschluss gemäß § 36; liegt dieser Nachweis zum 
Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht vor, muss ein vollständiger Nachweis der 
Studien- und Prüfungsleistungen im Erststudium (Transcript of Records) im Umfang von 
180 Credits beigefügt werden, 

2.3.2 ein tabellarischer Lebenslauf, 

2.3.3 eine schriftliche Begründung in englischer Sprache von 400 Wörtern für die Wahl des 
Studiengangs Sustainable Resource Management (Nachhaltiges Ressourcen-
management) an der Technischen Universität München, in der die Bewerber oder 
Bewerberinnen darlegen, aufgrund welcher spezifischer Begabungen und Interessen 
sie sich für den Masterstudiengang Sustainable Resource Management (Nachhaltiges 
Ressourcenmanagement) an der Technischen Universität München besonders 
geeignet halten; die besondere Leistungsbereitschaft ist beispielsweise durch 
Ausführungen zu studiengangspezifischen Berufsausbildungen, Praktika, 
Auslandsaufenthalten oder über eine fachgebunden erfolgte Weiterbildung im 
Bachelorstudium, die über Präsenzzeiten und Pflichtveranstaltungen hinaus gegangen 
ist, zu begründen; dies ist ggf. durch Anlagen zu belegen, 

2.3.4 ein in englischer Sprache abgefasster wissenschaftlicher Essay von 800 Wörtern; der 
oder die Vorsitzende der Kommission kann ein oder mehrere Themen zur Wahl stellen; 
dies ist den Bewerbern oder Bewerberinnen spätestens bis zum 15. Mai bekannt zu 
geben, 
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2.3.5 eine Versicherung, dass die Begründung für die Wahl des Studiengangs und der 

Aufsatz selbstständig und ohne fremde Hilfe angefertigt wurden und die aus fremden 
Quellen übernommenen Gedanken als solche gekennzeichnet sind. 
 

3. Kommission zum Eignungsverfahren  

3.1 1Das Eignungsverfahren wird von einer Kommission durchgeführt, der in der Regel der 
oder die für den Masterstudiengang Sustainable Resource Management (Nachhaltiges 
Ressourcenmanagement) zuständige Programmdirektor oder Programmdirektorin, 
mindestens zwei Hochschullehrer oder Hochschullehrerinnen und mindestens ein 
wissenschaftlicher Mitarbeiter oder eine wissenschaftliche Mitarbeiterin angehören. 
2Mindestens die Hälfte der Kommissionsmitglieder müssen Hochschullehrer oder 
Hochschullehrerinnen sein. 3Ein studentischer Vertreter oder eine studentische 
Vertreterin wirkt in der Kommission beratend mit. 

3.2 1Die Bestellung der Mitglieder erfolgt durch den Studienfakultätsrat im Benehmen mit 
dem Studiendekan oder der Studiendekanin. 2Mindestens ein Hochschullehrer oder eine 
Hochschullehrerin wird als stellvertretendes Mitglied der Kommission bestellt. 3Den 
Vorsitz der Kommission führt in der Regel der Studiendekan oder die Studiendekanin. 
4Für den Geschäftsgang gilt Art. 41 BayHSchG in der jeweils geltenden Fassung. 

 
4. Zulassung zum Eignungsverfahren 

4.1 Die Zulassung zum Eignungsverfahren setzt voraus, dass die in Nr. 2.3 genannten Unterlagen 
fristgerecht und vollständig vorliegen. 

4.2 Wer die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt, wird im Eignungsverfahren gemäß Nr. 5 
geprüft. 

4.3 Wer nicht zugelassen wird, erhält einen mit Gründen und Rechtsbehelfsbelehrung versehenen 
Ablehnungsbescheid. 
 

5. Durchführung des Eignungsverfahrens 

5.1 Erste Stufe der Durchführung des Eignungsverfahrens 

5.1.1 1Die Kommission beurteilt anhand der gemäß Nr. 2.3 geforderten schriftlichen 
Bewerbungsunterlagen, ob die Bewerber oder Bewerberinnen die Eignung zum 
Studium gemäß Nr. 1 besitzen (Erste Stufe der Durchführung des Eignungs-
verfahrens). 2Die Kommission hat die eingereichten Unterlagen auf einer Skala von 0 
bis 100 Punkten zu bewerten, wobei 0 das schlechteste und 100 das beste zu 
erzielende Ergebnis ist: 

a) Abschlussnote  

1Für jede Zehntelnote, die der einschlägige Hochschulabschluss besser als 3,7 ist, 
werden zwei Punkte vergeben. 2Die Maximalpunktezahl beträgt 54. 3Negative 
Punkte werden nicht vergeben. 4Bei ausländischen Abschlüssen wird die über die 
bayerische Formel umgerechnete Note herangezogen.  

b) Begründungsschreiben  

1Die schriftliche Begründung wird von zwei Kommissionsmitgliedern auf einer Skala 
von 0 – 16 Punkten bewertet. 2Der Inhalt des Begründungsschreibens wird nach 
folgenden Kriterien bewertet: 

1. der Zusammenhang zwischen persönlichen Interessen und Inhalten des 
Studiengangs kann gut strukturiert dargestellt werden, 
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2. die besondere Eignung und Motivation für den Masterstudiengang kann durch 
Argumente und sinnvolle Beispiele, wie z. B. studiengangspezifische Berufs-
ausbildungen, Praktika, Auslandsaufenthalte (vgl. Nr. 2.3.3) überzeugend 
begründet werden, 

3. wesentliche Punkte der Begründung werden in angemessener Weise 
sprachlich hervorgehoben und sachlich begründet. 

3Die Kommissionsmitglieder bewerten unabhängig jeden der drei Schwerpunkte 
auf der Punkteskala von 0 bis 16, wobei 0 das schlechteste und 16 das beste zu 
erzielende Ergebnis ist. 4Die Einzelbewertung jedes Mitglieds ergibt sich aus dem 
arithmetischen Mittel der Bewertung der gleich gewichteten drei Schwerpunkte. 
5Die Punktezahl des Begründungsschreibens ergibt sich aus dem arithmetischen 
Mittel der Einzelbewertungen der Kommissionsmitglieder. 6Nichtverschwindende 
Kommastellen sind aufzurunden. 

c) Aufsatz 

1Der Aufsatz soll als wissenschaftlicher Essay gestaltet werden und wird von zwei 
Kommissionsmitgliedern auf einer Skala von 0 – 30 Punkten bewertet. 2Der Inhalt 
des Aufsatzes wird nach folgenden Kriterien bewertet: 

1. Fachliche Substanz und wissenschaftliche Struktur, 
2. Konsistenz der Argumentation, 
3. Fehlerfreiheit und fachsprachliche Kompetenz in Englisch. 

3Die Kommissionsmitglieder bewerten unabhängig jeden der drei Schwerpunkte 
auf der Punkteskala von 0 bis 30, wobei 0 das schlechteste und 30 das beste zu 
erzielende Ergebnis ist. 4Die Einzelbewertung jedes Mitglieds ergibt sich aus dem 
arithmetischen Mittel der Bewertung der gleich gewichteten drei Schwerpunkte. 
5Die Punktezahl des Aufsatzes ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der 
Einzelbewertungen der Kommissionsmitglieder. 6Nichtverschwindende Komma-
stellen sind aufzurunden. 

5.1.2 1Die Punktezahl der ersten Stufe ergibt sich aus der Summe der Einzelbewertungen. 
2Nicht verschwindende Kommastellen sind aufzurunden. 

5.1.3 Wer mindestens 70 Punkte erreicht hat, erhält eine Bestätigung über das bestandene 
Eignungsverfahren. 

5.1.4 1Ungeeignete Bewerber oder Bewerberinnen mit einer Gesamtpunktezahl von weniger 
als 60 Punkten erhalten einen mit Gründen und Rechtsbehelfsbelehrung versehenen 
Ablehnungsbescheid, der von der Leitung der Hochschule zu unterzeichnen ist. 2Die 
Unterschriftsbefugnis kann delegiert werden.  

5.2. Zweite Stufe der Durchführung des Eignungsverfahrens 

 Eignungsgespräch 

5.2.1 1Die übrigen Bewerber oder Bewerberinnen werden zu einem Auswahlgespräch 
eingeladen. 2Im Rahmen der zweiten Stufe des Eignungsverfahrens wird die im 
Erststudium erworbene Qualifikation und das Ergebnis des Auswahlgesprächs 
bewertet. 3Der Termin für das Auswahlgespräch wird mindestens eine Woche vorher 
bekannt gegeben. 4Zeitfenster für eventuell durchzuführende Auswahlgespräche 
müssen vor Ablauf der Bewerbungsfrist festgelegt sein. 5Der festgesetzte Termin des 
Gesprächs ist von den Bewerbern oder Bewerberinnen einzuhalten. 6Wer aus von ihm 
oder ihr nicht zu vertretenden Gründen an der Teilnahme am Auswahlgespräch 
verhindert ist, kann auf begründeten Antrag einen Nachtermin bis spätestens zwei 
Wochen vor Vorlesungsbeginn erhalten. 



6 
 

5.2.2 1Das Auswahlgespräch ist für die Bewerber oder Bewerberinnen einzeln 
durchzuführen. 2Das Gespräch umfasst eine Dauer von mindestens 20 und höchstens 
30 Minuten je Bewerber oder Bewerberin. 3Der Inhalt des Gesprächs erstreckt sich auf 
folgende Themenschwerpunkte:  

1. Motivation für den Masterstudiengang Sustainable Resource Management 
(Nachhaltiges Ressourcenmanagement) 

- Warum hat der Bewerber oder die Bewerberin sich für den Masterstudiengang 
Sustainable Resource Management (Nachhaltiges Ressourcenmanagement) 
entschieden? 

- Warum hat sich der Bewerber oder die Bewerberin für ein Studium an einer 
deutschen Hochschule entschieden (bei deutschen Bewerbern oder 
Bewerberinnen: Warum hat sich der Bewerber oder die Bewerberin für einen 
internationalen Studiengang in englischer Sprache entschieden?) 

- Welche beruflichen Ziele verfolgt der Bewerber oder die Bewerberin nach bzw. 
mit dem Studium bzw. welche Perspektive sieht der Bewerber oder die 
Bewerberin nach seinem Masterabschluss an der TUM? 

- Hat der Bewerber oder die Bewerberin sich schon mit nachhaltigem 
Ressourcenmanagement beschäftigt?  

2. Eignungsparameter nach 1. Satz 3 

- Vorstellung der bisherigen Fachkenntnisse: Fragen aus dem Bereich der 
Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften 
und/oder Sozialwissenschaften, 

- Erläuterung einer wissenschaftlichen Arbeit (bspw. der Abschlussarbeit) des 
Erststudiums. 

3. Kommunikationsfähigkeit in englischer Sprache 

- Der Bewerber oder die Bewerberin kann sich gut verständlich in Englisch 
ausdrücken und kann fachrelevante Themen präzise erläutern, 

- Aussagen werden durch Argumente und sinnvolle Beispiele überzeugend 
begründet, 

- Fragen zum Erststudium werden terminologisch exakt und verständlich 
begründet.  

4Gegenstand können auch die nach 2.3 eingereichten Unterlagen sein. 
5Fachwissenschaftliche Kenntnisse, die erst in dem Masterstudiengang Sustainable 
Resource Management (Nachhaltiges Ressourcenmanagement) vermittelt werden 
sollen, entscheiden nicht. 6Mit Einverständnis der Bewerber oder Bewerberinnen kann 
ein Mitglied der Gruppe der Studierenden in der Zuhörerschaft zugelassen werden. 

5.2.3 1Das Auswahlgespräch wird von mindestens zwei Mitgliedern der Kommission 
durchgeführt. 2Die Kommissionsmitglieder bewerten unabhängig jeden der drei 
Schwerpunkte auf der Punkteskala von 0 bis 46, wobei 0 das schlechteste und 46 das 
beste zu erzielende Ergebnis ist. 3Die Einzelbewertung jedes Mitglieds ergibt sich aus 
dem arithmetischen Mittel der Bewertung der gleich gewichteten drei Schwerpunkte. 
4Die Punktezahl des Auswahlgesprächs ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der 
Einzelbewertungen der Kommissionsmitglieder. 5Nichtverschwindende Kommastellen 
sind aufzurunden. 

5.2.4 1Die Gesamtpunktezahl der zweiten Stufe ergibt sich als Summe der Punkte aus 5.2.3 
sowie der Punkte aus 5.1.1 a) (Note). 2Wer 60 oder mehr Punkte erreicht hat, wird als 
geeignet eingestuft. 
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5.2.5 1Das von der Kommission festgestellte Ergebnis des Eignungsverfahrens wird 
schriftlich mitgeteilt. 2Der Bescheid ist von der Leitung der Hochschule zu 
unterzeichnen. 3Die Unterschriftsbefugnis kann delegiert werden. 4Ein 
Ablehnungsbescheid ist mit Begründung und einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen. 

5.2.6 Zulassungen im Masterstudiengang Sustainable Resource Management 
(Nachhaltiges Ressourcenmanagement) gelten bei allen Folgebewerbungen in diesem 
Studiengang. 

 
6. Niederschrift  

1Über den Ablauf des Eignungsverfahrens ist eine Niederschrift anzufertigen, aus der Tag, 
Dauer und Ort des Eignungsverfahrens, die Namen der Kommissionsmitglieder, die 
Namen der Bewerber oder Bewerberinnen und die Beurteilung der 
Kommissionsmitglieder sowie das Gesamtergebnis ersichtlich sein müssen. 2Aus der 
Niederschrift müssen die wesentlichen Gründe und die Themen des Gesprächs mit den 
Bewerbern oder Bewerberinnen ersichtlich sein; die wesentlichen Gründe und die 
Themen können stichwortartig aufgeführt werden. 
 

7. Wiederholung 

Wer den Nachweis der Eignung für den Masterstudiengang Sustainable Resource 
Management (Nachhaltiges Ressourcenmanagement) nicht erbracht hat, kann sich 
einmal erneut zum Eignungsverfahren anmelden. 

 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Akademischen Senats der Technischen Universität München vom 
8. Oktober 2014 sowie der Genehmigung durch den Präsidenten der Technischen Universität München vom 
3. November 2014. 
 
München, den 3. November 2014 
 
Technische Universität München 
 
Wolfgang A. Herrmann 
Präsident 
 
Diese Satzung wurde am 3. November 2014 in der Hochschule niedergelegt; die Niederlegung wurde am 
3. November 2014 durch Anschlag in der Hochschule bekannt gemacht. Tag der Bekanntmachung ist daher der 
3. November 2014. 


